Einladung zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des
TV 1893 Ewersbach e.V. am
21.12.2010 um 19.30 Uhr in der
Kaiser-Wilhelm-Halle Ewersbach
Aus steuerrechtlichen Gründen sieht sich der Vorstand des TV 1893 Ewersbach
e.V. gezwungen diese außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.
Tagesordnung:
Top 1
Regularien und Formalien
Top 2
Satzungsänderung (lt. Anhang)
Top 3 
Verschiedenes/ Ehrungen
Der Vorstand
Wolfgang Reh
Eva-Maria Kreck  Reinhold Kreck
Anhang
Satzungsänderungen

§ 2 Absatz 3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins - dieser Satz wird gestrichen.

§ 4 Absatz 6 b Kündigung der Mitgliedschaft 4 Wochen vor Ende des Geschäftsjahres und bisher 6 Wochen zum Ende des Kalendervierteljahres.

§ 9 Absatz 1 g) bis zu 3 Beisitzern bisher 2 Beisitzer

Neu:

§ 9 Absatz 10

a) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.

b) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden.

c) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (b) trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.

d) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.

e) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist die Mitgliederversammlung ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen.

f) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die Ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind.

Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw.

g) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden.

h) Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden.

i) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der Mitgliederversammlung erlassen und geändert wird.

Änderung:

§ 11 Absatz 2 - 2 Wochen vor dem Termin schriftlich oder durch Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift "Kontakt" und dem amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde Dietzhölztal erfolgen muss.

§ 11 Absatz 3 gem § 11 Abs. 2 bisher nur schriftlich

